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tto erhar P- Die Entwic  ung der deutschen Kirchenvogtei
1m ahrhundert. Berlin-Grunewald, Kothschild, 1953; 1261
Die Erkenntnis, daß dUus den Priviılegien alleın die Entstehung der och-

gerichtsbarkeıit der Kırche sich Nn1IC erkläaren lasse, hat Hirsch schon in
geführt, nach anderen Triebkräften ZU suchen un S1e auizudecken och geht

eit hbher ihn hinaus, WeNTn sehr einläßlich das Erscheinen der erstenhochadelıgen OÖgte u  = die des Jahrhunderts nachwelist. Das AaUS-
giebigste Materı1al bietet St Gallen, Notker 94 7/48 als erster hochadeliger
Vogt Aauitrı Für die kRKeichenau ist das gleiche mindestens nde des

Jahrhunderts verbürg uch hat schon die des Jahr-
underts einen hochadeligen advocatus, ebenso Echternach Die Einführungder hochadeligen Vogtel In der ersten Hälfte des Regilerungszeit 0S
dari also ohl siıcher aNSCHNOMME: werden.

Mitteis H.,  113 5: Lehnrecht und taatsgewalt. Weimar, Böhlau 1933, 8°
IST Mitteis’ hervorragende Arbeit hat uns eine wirklich gründliche

enntnıSs des Lehensrechtes 1m Mittelalter, und War N1IC 1Ur 1Im deutschen
Mi  elalter, ermöglicht. Ihr Wert für die RKechtsgeschichte kann daher kaum
genügen gewürdigt werden. Nur and einer VON MaterI1al, das
us einläßlichen Quellenstudien geschöpft wurde, un in olchem Umfang
noch He gehoben wurde, konnte A gelingen, die Geschichte un das Systemdes Lehensgedankens VON der fIränkischen Zeit DIS 1Ins Hoch  i1ttelalter
hinein erschöpfend entwıckeln und die Bedeutung herauszuarbeiten, die
dem Lehensrecht VOTL em 1Im Westen, in et{was gemindertem Maß ber
auch in Deutschland, England und talıen als entscheidendem Faktor des
Verfassungslebens eignete.
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